
Der Umzug in Ihre neue Traumwohnung ist zum Greifen nahe. Bevor es jedoch so weit ist, 
haben Sie noch genügend Zeit, einige Dinge zu erledigen. Das Wichtigste vorab ist, alle 
relevanten Stellen über Ihre neue Adresse zu informieren. Auch bei Umzügen innerhalb eines 
Wohnortes sind Sie verpflichtet, sich bei Ihrem Einwohnermeldeamt umzumelden.

Damit Sie nichts vergessen, haben wir für Sie eine Checkliste zusammengestellt:

Ihr Umzugsratgeber

alten Mietvertrag fristgerecht kündigen

Umzug vorbereiten
		  Umzugshilfen, Kartons, Packdecken, Tragegurte, Sackkarre
		  Parkplatz, freies Treppenhaus, Fahrstuhlnutzung
		  Spedition bestellen

Ämter, Behörden, Dienstleister informieren
		  Ab- bzw. Neuanmeldung Strom
		  Ab- bzw. Neuanmeldung Telefon
		  Ab- bzw. Neuanmeldung Kabel- und Internetanbieter
		  Ab- bzw. Ummeldung Kraftfahrzeuge bei Zulassungsstelle
		  Ummeldung Gebühreneinzugszentrale (GEZ)
		  Ummeldung bei Einwohnermeldeamt (Straßenverkehrsamt)
		  Information sonstiger öffentlicher Stellen  
		  (z. B. Arbeitsagentur, Sozialamt, Kindergeldkasse, BAföG-Amt)

Banken und Versicherungen benachrichtigen
		  Ab- bzw. Ummeldung Kreditinstitut (z. B. Girokonto, Sparkonto
		  Daueraufträge ändern/widerrufen, Kredit- und Kundenkarten)
		  Ummeldung bei Krankenkasse
		  Ummeldung Versicherungen (z. B. Hausratversicherung, Haftpflicht)

sonstige Ummeldungen
	 	 Information Arbeitgeber
		  Information Schule und Kindergarten
		  Information Kirche, Vereine, Verbände, Mitgliedschaften
		  Information Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften
		  (neue Anschrift mitteilen)
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